
Was ist Prozessbetrug?

Die rechtliche Grundlage des Prozessbetrugs ist § 263 StGB i.V. mit der in § 138 ZPO verankerten
Wahrheitspflicht in Zivilprozessen.

Gem. § 138 Abs. 1 ZPO ist jede Partei verpflichtet, vor Gericht Erklärungen über tatsächliche
Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben. Im bekanntesten StGB-Kommentar
(Dreher/Tröndle) der selbst von obersten Bundesgerichten zitiert wird, heißt es dazu unter
Randnummer 22 zu § 263 StGB:

" . . hat im Prozeß aufgrund der Pflicht zur Redlichkeit jeder Teil wahrheitsgemäß die Tatsachen
vorzutragen, für die er beweisbelastet ist. Die vorsätzliche Verletzung der Wahrheitspflicht in
obigen Fällen verstößt gegen § 263; der Versuch beginnt bereits mit dem Einreichen bewußt
unwahren Parteivorbringens. Ein Betrugsversuch ist in diesen Fällen mit der ablehnenden
Entscheidung beendet."

Methodisch gehört der Prozessbetrug zur Gruppe des sogenannten Dreiecksbetrugs. Ein
wesentliches Tatbestandsmerkmal des Betrugs ist die Täuschung bzw. das Vorspiegeln falscher
Tatsachen.

Während beim "gewöhnlichen" Betrug Getäuschter und Geschädigter identisch sind, wird beim
Prozessbetrug der Betroffene nur mittelbar durch den Betrüger geschädigt. Unmittelbarer
Verursacher der Vermögensschädigung ist hier der Richter, der aufgrund der falschen
Tatsachenbehauptung zum Beispiel durch Abweisung einer sachlich berechtigten Forderung das
Vermögen des Betroffenen schädigt.


